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 Veröffentlicht am 16.12.1982

Norm

EheG §55 b2

Rechtssatz

Die Tatsache, daß sich beide Streitteile nach jahrelanger Trennung im Interesse der Kinder um ein nach außenhin

spannungsfreies Verhältnis bemühen und sich entsprechend ihrer sozialen Stellung benehmen, besagt keineswegs,

daß die Ehe nicht unheilbar zerrüttet ist.
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